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QAnder aller Ziel:

ein unfallfreier Sommer 1955

An der nächsten oder übernächsten Session der eidg. Räte werden die
Verhandlungen über das neue Strassenverkehrsgesetz beginnen. Wir haben
in den letzten Jahren wiederholt darauf hingewiesen,

doss die Aufrechterhaltung oder der Verlust der Sonderstellung für Land-

wirtschaftstraktoren ausschliesslich vom Verhalten der Traktorführer auf
der Strasse abhängen wird.

Wir erlassen daher zu Beginn der diesjährigen Arbeitssaison folgenden
dringenden Appell an die Besitzer und Führer von Landwirtschaftstraktoren:

1. Jugendliche unter 15 Jahren gehören auf verkehrsreichen Strassen und
in der Stadt nicht an ein Traktorsteuer. Auf dem eigenen Betrieb oder
auf Nebenstrassen können Ausnahmen gemacht werden. Jeder Betriebsleiter

und Familienvater sei sich indessen bewusst, dass das mit Gefahren
verbunden sein kann und dass er die Verantwortung für einen allfälligen
Unfall trägt.

2. Traktor, Anhänger und pferde- und handgezogene Wagen (Milchkarren!)
sollen hinten mit zwei roten Rückstrahlern ausgerüstet sein. Wir empfehlen,

vorne an den Anhängern weisse Rückstrahler anzubringen.
Selbstverständlich soll der Landwirtschaftstraktor beim Einbrechen der
Dunkelheit vorschriftsgemäss beleuchtet werden.

3. Landwirtschaftstraktoren sollen nicht mit grösserer Geschwindigkeit als
20 km/std. herumfahren. Derartige Traktoren werden unter dem neuen
Gesetz unverzüglich einem Industrietraktor gleichgestellt. Man lasse

allfällige Mängel daher jetzt schon beheben und halte sich inskünftig,
im eigenen Interesse, an die genannte Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei

Neuanschaffungen achte man darauf und man weise Traktoren mit
grösserer Geschwindigkeit zurück.

4. Weder das alte, noch das neue Gesetz dispensieren den Traktorführer
davon, die Verkehrsregeln zu kennen und sich daran zu halten. Wer die
Verkehrsregeln nicht oder ungenügend kennt, der setze sich nicht an
das Traktorsteuer. Er sorge vielmehr dafür, baldmöglichst einen
Verkehrsausbildungskurs der zuständigen Sektion besuchen zu können.
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5. Die Bremsen des Traktors und der Anhänger sollen regelmässig über¬

prüft und allfällige Mängel sollen sofort behoben werden.

o. Mit dem langsamfahrenden Landwirtschaftstraktor halte man sich stets
an den rechten Strassenrand. Müssen Wagen am Strassenrand abgestellt

werden, so achte man darauf, dass nicht den übrigen Strassenbe-
nützern die Sicht behindert oder gar Sicherheitslinien missachtet werden.
Nachts sollen am Strassenrand aufgestellte Wagen oder andere
Verkehrshindernisse genügend gekennzeichnet werden (Laterne oder Rückstrahler).

7. Beim Abzweigen nach links oder rechts gebe man mit dem entsprechen¬
den Arm rechtzeitig und deutlich ein Zeichen.

8. Nimmt das Ladegut viel Raum ein, so sollen nicht mehr als zwei An¬

hänger angehängt werden. Man lade zudem nicht zu schwer. Es ist besser,

zweimal zu fahren, als mit zu schwerem oder die Sicht verhinderndem

Anhängerzug einen Unfall zu erleiden oder zu verursachen.

9. Die vernünftigen Traktorführer sollen weniger einsichtsvolle Berufs¬

kollegen aufklären und sie zum Besuch eines Verkehrsausbildungskurses
veranlassen. Man kann weniger einsichtsvolle Traktorführer auch dem
Zentralsekretariat des Schweiz. Traktorverbandes in Brugg melden unter
Angabe der Missachtung, die sie regelmässig begehen. Wir werden
versuchen, diese durch einen freundlichen Brief eines Besseren zu belehren.
Die uns gemachten Angaben werden vertraulich behandelt.

10. Wer diese und die früheren Ermahnungen nicht beherzigen will und auch
die wohlgemeinten Worte seiner Berufskollegen ausschlägt, halte sich

folgendes vor Augen: Der Verlust der Sonderstellung im neuen Strassen-

verkehrsgesetz ist u. a. mit den nachstehenden Mehrauslagen verbunden:

Fr. 300.— für erhöhte Steuern,
Fr. 300.— für erhöhte Haftpflichtversicherungsprämien,

Total Fr. 600.— jährlich.

Dazu kommen einmalige Ausgaben im Betrage von mehreren tausend
Franken für die entsprechende Ausrüstung von Traktor und Anhänger,
evtl. sogar eine Verkehrssteuer für Anhänger.

Wir appellieren erneut an die Einsicht und den guten Willen eines jeden
Traktorführers. Jeder bedenke, dass es schliesslich um seine Sache geht und
es sich nicht um eine Verbandsangelegenheit handelt. Wir wünschen allen
Mitgliedern und Lesern des «Traktors» einen unfallfreien Sommer 1955.

Brugg, den 1. März 1955.

Schweizerischer Traktorverband:
Der Geschäftsausschuss.
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Sicherheit auf der Strasse

mahnen die Signale

Sicherheit für raschen Start,

gute Zündung und Beleuchtung

bietet die zuverlässige OERLIKON-Batterie

Oç.
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ZETOR
Diesel-Traktor

einer der besten und vielseitigsten Traktoren der Welt. — Der «ZETOR»-Diesel-Traktor erringt
gegen stärkste Weltkonkurrenz die argentinische Goldmedaille. Mit seinem robusten 2-Zylinder
4-Takt-Dieselmotor von 26 PS, seinem unverwüstlichem, starkem 8-Ganggetriebe, mit modernster,

einzigartiger Differentialsperre und seiner ausserordentlich leistungsfähigen hydr.
Hebevorrichtung mit normalisierter Dreipunktaufhängung, gehört der «ZETOR»-Traktor seit Jahren
zu den führenden Traktormarken der Welt.
Verlangen Sie in Ihrem eigenen Interesse die reduzierten, sehr günstigen Preise sowie den
ausführlichen mehrseitigen Farbenprospekt oder eine Vorführung auf Ihrem eigenen Betrieb.

Hier abtrennen

Senden Sie mir unverbindlich Prospekt und Preisliste über ZETOR Diesel-Traktoren.
Wünsche Vorführung (Gewünschtes unterstreichen).

Name: Ort:
Bitte einsenden an die Generalvertretung:

R. Hofmann, Wetzikon-ZH Traktoren u. landw. Maschinen Tel. 051/97 80 95
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